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Antrag 

der Abgeordneten Natascha Kohnen, Annette Karl, 
Andreas Lotte, Bernhard Roos, Klaus Adelt, Mar-
kus Rinderspacher, Horst Arnold, Inge Aures, Volk-
mar Halbleib, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild 
und Fraktion (SPD) 

Keine bürokratischen Monster beim Stromleitungs-
bau – gesetzliche Möglichkeiten ausschöpfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bestehende 
rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entschä-
digung von Grundstückseigentümern bei der Inan-
spruchnahme ihrer Flächen für den Stromleitungsbau 
zu nutzen und geltendes Recht konsequent anzuwen-
den. 

Begründung: 

Der Deutsche Bauernverband (DBV) fordert künftig 
höhere Entschädigungen, wenn Stromtrassen über 
die Äcker der Bauern führen. Ein Gutachten im Auf-
trag des Bundesverbands der Energie- und Wasser-
wirtschaft e.V. (BDEW) und des Verbands der Bayeri-
schen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW) 
meldet dazu „erhebliche rechtliche Bedenken“ an. 

Derzeit werden die Grundstückseigentümer bereits für 
den Leitungsbau mit einer Einmalzahlung durch ihr 
Grundstück entschädigt. Der Betrag richtet sich nach 
dem Verkehrswert der beanspruchten Grundstücks-
fläche. Bei Erdleitungen liegt die Entschädigung bei 
25 bis 30 Prozent des Verkehrswerts, bei Freileitun-
gen meist etwas höher. Zusätzlich dazu wird nun eine 
jährlich wiederkehrende „Akzeptanzzahlung“ für Erd-
kabel und Freileitungen gefordert. 

Laut einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie zur Entschädigung von 
Grundstückseigentümern beim Stromleitungsbau sind 
nicht einmalige, also wiederkehrende Leitungen bis-
her bereits jetzt in Ausnahmefällen zulässig. Die der-
zeitige Gesetzgebung schützt die Grundstückseigen-
tümer vor einer existenzbedrohenden Lebenssituation 
und ist deshalb ausreichend für die vorliegende Situa-
tion. 

Im Umkehrschluss würde eine Einführung einer jähr-
lich wiederkehrenden „Akzeptanzzahlung“ für die 
Grundstückseigentümer die Stromkosten enorm stei-
gen lassen. Auf private Haushalte, den Mittelstand 
und die Industrie sowie auf alle anderen Verbraucher 
käme eine Erhöhung der Energiekosten in unkalkulier-
barer Höhe zu. Es wird von jährlichen Mehrkosten von 
175 Mio. Euro ausgegangen. 

Des Weiteren birgt die Öffnung dieses Entschädi-
gungswegs eine Gefahr zu einem Präzedenzfall für 
jegliche – auch kommunale – Infrastrukturmaßnah-
men zu werden. Die Mehrkosten für eine Kommune 
beispielsweise für den Bau einer Wasser- oder Fern-
wärmeleitung wären schlicht nicht darstellbar. 

Aus diesem Grund wird die Staatsregierung aufgefor-
dert, es bei den derzeitig ausreichenden rechtlichen 
Regelungen für wiederkehrende Leitungen zu belas-
sen und geltendes Recht konsequent anzuwenden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Natascha Kohnen, Annette Karl, 
Andreas Lotte u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/18698 

Keine bürokratischen Monster beim Stromleitungsbau - gesetzli-
che Möglichkeiten ausschöpfen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Natascha Kohnen 
Mitberichterstatter: Walter Nussel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 73. Sit-
zung am 26. Oktober 2017 beraten und e i n s t im m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 173. Sitzung am 28. November 2017 mitbera-
ten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Natascha Kohnen, Annette Karl, Andre-
as Lotte, Bernhard Roos, Klaus Adelt, Markus Rinderspacher, 
Horst Arnold, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Dr. Simone Stroh-
mayr, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/18698, 17/19474 

Keine bürokratischen Monster beim Stromleitungsbau – gesetzli-
che Möglichkeiten ausschöpfen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bestehende rechtliche Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Entschädigung von Grundstückseigentü-
mern bei der Inanspruchnahme ihrer Flächen für den Stromleitungs-
bau zu nutzen und geltendes Recht konsequent anzuwenden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Kollegen sind nicht anwesend; dann 

hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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